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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Schwenkbiegemaschine zum  Biegen von Blechen - Bauweise mit li. u. re. Maschinenständer sowie Auflagetisch hinter der Maschine
	Ermittlung: 
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	OENormen: *AM-VO §§ 15, 25, 41 bis 46
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	Hinweis: KJBG-VO § 6. (1)
	Angaben: Die Liste des §6 Abs.1 Z 1-23 KJBG-VO ist demonstrativ. Auch Arbeitsmittel, die nicht namentlich in der Liste aufscheinen , fallen ebenso unter das Verbot des Abs.1, wenn ungesicherte Gefahrenstellen jeglicher Art vorhanden sind. Die Beurteilung im Einzelfall ist grundsätzlich anhand der Liste des Abs. durchzuführen. Wenn die Gefahrenstellen durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen beseitigt sind, ist die Beschäftigung Jugendlicher grundsätzlich erlaubt.
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	Hinweis: § 25 (6) AM-VO
Bei Verwendung von Pressen und Stanzen sind wirksame Vorkehrungen gegen Quetschgefahren für die ArbeitnehmerInnen zu treffen. Ein Hineinlangen in den gefährlichen Teil des Stempelweges während des Stempelniedergangs ist zu verhindern. Einstellarbeiten und Änderungen, die die Schutzeinrichtungen in ihrer Wirkung beeinträchtigen können, dürfen nur von geeigneten fachkundigen Personen vorgenommen werden.
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	Gefährdung: Eigenmächtige Veränderung der Betriebsart
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	Gefährdung: Verletzungsgefahr für Helfer
	Gefährdung: Handverletzung durch Biegewange oder Werkstück
	Gefährdung: Mangelhafte Sicherheitseinrichtungen
	Gefährdung: Zugang/Zugriff von der Rückseite  in den Gefahrenbereich möglich
	Gefährdung: Verletzungsgefahr beim Hantieren durch scharfkantige Bleche 
	Gefährdung: Mangelhafte Ordnung im Maschinenumfeld
	Gefährdung: Restrisiko
	Massnahmen: * Schlüssel zum Einstellen der Bedienmöglichkeiten am Betriebsartenwahlschalter immer abziehen 
	Massnahmen: * Handhaltung während des Schließvorgang beachten- nicht in den Gefahrenbereich des Werkzeug greifen
* 2-pedaliger-3Stufen Fußsicherheitsschalter zur Bedienung von Ober-, und Biegewange (mit automatischen Zwischenstopp der Oberwange 15mm vor der max. zulässigen Blechdicke u. Schließvorgang max.10mm/sec) 
* NOT HALT - am Bedienpult oder in unmittelbarer Nähe
 Bei Arbeitslängen > 2,5m zumindest 2 NOT HALT von den  Bedienplätzen aus leicht erreichbar oder eine Schaltstange oder Schaltleine über die gesamte Länge mit dem Fuß leicht zu betätigen (ca.200mm über Flur und senkrecht unterhalb der Vorderkante der Unterwange), rot gekennzeichnet
* Laserstrahlen
	Massnahmen: * Absperrbarer Wahlschalter für die Bedienung Vorder-, bzw. Rückseite
* Lichtvorhang, Laserscanner an der Maschinenvorderseite
* Fußschalter zur Bedienung der Oberwange und Biegewange
* Einstellung der Tiefenanschläge im Tippbetrieb oder reduzierter Geschwindigkeit
	Massnahmen: * Allseitiger Zugangsschutz (Schutzzaun mind. 1,5m Höhe) - an der Bedienseite mit Mindestabstand und Lichtschranke
* Aktivierungstaster der nicht trennenden Schutzausrüstung außerhalb des Arbeitsraum und vom Arbeitsraum nicht erreichbar.
* Falls Taster von innerhalb des Arbeitsraum erreichbar, Hintertretschutz in Form von horizontal verbauten Lichtvorhängen anbringen
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	Massnahmen: * Geeignete Schutzeinrichtung verwenden 
* Vor dem Biegevorgang Werkstück loslassen
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* Abweisbleche am Maschinenständer 
* Segmentschienenmontage (Falz-, Rund-, Geißfußschiene) am Oberwerkzeug lt. Bedienungsanleitung durchführen 
* Festen Sitz der Segmentschienen regelmäßig prüfen
* Beschädigte Schienen nicht weiter verwenden

	Massnahmen: * Funktionskontrolle aller Sicherheitseinrichtungen vor Arbeitsbeginn 
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	Massnahmen: * Handschuhe nach EN 388 mit Schnittschutzstufe 3,4 oder C,D
* Zu biegende Bleche sicher ablegen- keine vorstehenden Ecken und Kanten in den Arbeitsbereich oder in Verkehrswege
* Sicherheitsschuhe verwenden 
	Massnahmen: * Arbeitsumfeld rund um die Biegemaschine sauber halten 
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* Keine Blechreste am Boden
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